
Schauerte & Kollegen 
Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. 

 

  

 
Alle Angabe nach bestem Wissen ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. 

 

Fristen und Termine 
Steuerzahlungstermine im Oktober 1 
Zahlungstermine für Sozialversicherungsbeiträge 1 

Gestaltungsmöglichkeiten zum Kalenderjahresende 
a) Tipps für Unternehmer 1 

Abschreibungen gezielt einsetzen 1 
Investitionsabzugsbetrag 2 
Bewertung des vorhandenen Vermögens 2 
Rücklagenbildung und -auflösung 3 
Rückstellungen 3 
Reparaturen durchführen 4 
Verlustausgleichsverbot bei Kommandit-Beteiligungen beachten 4 
Registrierkassen 4 
Schuldzinsenabzug sichern 4 
Thesaurierungsbegünstigung 5 
Elektrofahrzeuge 5 
Pauschalsteuer für Geschenke 5 

b) Tipps für (gemeinnützige) Vereine 6 
Vergütungen an Ehrenamtliche und Übungsleiter 6 

c) Tipps für Freiberufler 6 
d) Tipps für Kapitalgesellschaften und ihre Gesellschafter 7 

Offenlegung des Jahresergebnisses vermeiden 7 
Vereinbarungen mit Gesellschaftern prüfen und steuerlich optimieren 8 
Gesellschafter-Darlehen: Verzinsung vereinbaren 8 

e) Tipps für Arbeitnehmer 9 
Steuerklassenkombination 9 
Lohnsteuerliche Freibeträge beim Finanzamt beantragen 9 
Steuererklärungen für 2013 abgeben 10 

f) Tipps für alle Steuerpflichtigen 10 
Abgeltungsteuer: Antrag auf Verlustbescheinigung bis 15. Dezember prüfen 10 
Abgeltungsteuersatz im Rahmen von Steuergestaltungen nutzen 10 
Verbilligte Vermietung: Höhe der Miete prüfen und ggf. anpassen 10 
Steuerabzüge für haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen optimieren 11 
Kinderbetreuungskosten: Höchstbeträge ausschöpfen 11 
Kindergeld: Erwerbstätigkeit im Auge behalten 12 
Gesundheitsvorsorge / besondere Belastungen 12 

Unternehmer 
Im Rahmen mehrerer Einkunftsarten genutztes Arbeitszimmer 13 

Ausgabe Oktober 2017



 
 
 

Außergewöhnliche Belastungen 
Scheidungskosten nicht mehr abziehbar 13 



Schauerte & Kollegen 
Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. 

  Seite 1 

 

Fristen und Termine 

Steuerzahlungstermine im Oktober  

 Fällig-

keit 

Zahlungsfrist bei 

Überweisung  

Lohn- /Kirchensteuer  10.10.  13.10.  

Umsatzsteuer  10.10.  13.10.  

 

 

Zahlungstermine für Sozialversi-

cherungsbeiträge 

 Fällig-

keit 

Für Oktober 26.10. 

 
 

Gestaltungsmöglichkeiten 
zum Kalenderjahresende 

Der demnächst anstehende Jahreswechsel ist ein op-

timaler Zeitpunkt, um steuerliche Gestaltungen um-

zusetzen. Auf betrieblicher Ebene stellt sich die Fra-

ge, ob Maßnahmen jetzt in Angriff genommen oder 

ob sie in das Wirtschaftsjahr 2018 verschoben wer-

den sollten. Gestaltungen auf betrieblicher als auch 

auf privater Ebene sollten immer das Ziel haben, ein 
gleichmäßiges Einkommen zu erreichen, die Steuer-

progression zu mildern und die Steuerbelastung so-

wohl für das aktuelle Jahr als auch für die künftigen 

Jahre zu optimieren. Daneben können auch Steuer-

stundungseffekte erzielt werden.  

 

a) Tipps für Unternehmer 

Grundlage für eine Steuerplanung ist eine    Gewinn- 

bzw. Ergebnisvorschau (Planungsrechnung). Welche 

einzelnen bilanzpolitischen Maßnahmen zu ergreifen 

sind, hängt davon ab, ob der Betrieb sich in einer 

Gewinn- oder Verlustsituation befindet. 

 

Hinweis: 

Wir erstellen für Sie kurzfristig eine Gewinn- bzw. Er-

gebnisvorausschau bis zum 31. Dezember 2017. 

 

Abschreibungen gezielt einsetzen 
Abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 

werden zu Lasten des Gewinns abgeschrieben. Die 

Abschreibung erfolgt linear, d.h. die Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten werden gleichmäßig über 
die Nutzungsdauer hinweg abgeschrieben.  

Die Abschreibung beginnt mit der Anschaffung (Zeit-

punkt des Übergangs von Nutzen und Lasten) bzw. 

mit der Herstellung (Fertigstellung) des Wirtschafts-

gutes und erfolgt „pro-rata-temporis“, d.h. monats-

genau. 

 

Hinweis: 

Wer noch im alten Wirtschaftsjahr ohnehin anste-

hende Investitionen durchführt, kann zumindest zeit-
anteilig die Abschreibung gewinnmindernd geltend 

machen. 

 

Für kleine und mittelgroße Unternehmen gibt es un-

ter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, 

durch Sonderabschreibungen den Gewinn zu min-

dern. Die Sonderabschreibung beträgt 20 % der An-

schaffungs- oder Herstellungskosten und kann im 

Jahr der Investition vollständig abgezogen oder auf 

das Jahr der Investition und die folgenden vier Jahre 
frei verteilt werden und so den Gewinn über mehre-

re Jahre hinweg glätten. Sie ist eine Jahresabschrei-

bung und kann neben der regulären AfA abgezogen 

werden  

 

Hinweis: 

Durch vorgezogene Investitionen kann mittels Son-

derabschreibung der Gewinn erheblich geschmälert 

werden.  
 

Eine solche Sonderabschreibung ist für alle neuen 

oder gebrauchten beweglichen Wirtschaftsgüter des 

Anlagevermögens zulässig, sofern diese im Jahr der 

Anschaffung bzw. Herstellung und im nächsten Wirt-

schaftsjahr zu mindestens 90 % im Betrieb des Steu-

erpflichtigen genutzt werden. Nur kleine und mittle-

re Betriebe dürfen die Sonderabschreibung nutzen. 

Damit ein Unternehmen als klein oder mittelgroß 

gilt, muss es folgende Betriebsgrößen am Ende des 
Wirtschaftsjahres vor der Investition erfüllen:  

• Der Vorjahresgewinn von Betrieben und 

Freiberuflern, die ihren Gewinn durch Ein-

nahme-Überschussrechnung ermitteln, darf 

nicht über 100.000 € liegen.  

• Das Betriebsvermögen bilanzierender Un-

ternehmen darf am Ende des vorherigen 

Wirtschaftsjahres 235.000 € nicht überstei-
gen.   
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• Bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
gilt schließlich als Grenze ein (Ersatz-) Wirt-

schaftswert von 125.000 €. Den Ersatzwirt-

schaftswert müssen Betriebe in den neuen 

Bundesländern beachten, allerdings nur den 

Anteil, der auf die Eigentumsflächen entfällt.  

 

Hinweis: 

Bilanzierende Betriebe können die Betriebsvermö-

gensgrenze beeinflussen, z.B. durch Entnahmen oder 

die zielgerichtete Ausgliederung von Wirtschaftsgü-
tern. Freiberufler können einen Wechsel der Ge-

winnermittlungsart in Betracht ziehen. Wechselwir-

kungen oder Übergangsgewinne sind jedoch zu be-

achten. Wie beraten Sie gerne! 

 

Abschreibungspotenzial gibt es auch durch gering-
wertige Wirtschaftsgüter, die bis zu einem Wert von 

410 € sofort abgesetzt werden können. Dadurch 

kann deren vorgezogene Anschaffung das steuerli-

che Ergebnis mindern. Von der Sofortabschreibung 
profitieren alle beweglichen abnutzbaren Anlagegü-

ter, die einer selbstständigen Nutzung und Bewer-

tung fähig sind. Alternativ zur 410 €-Regel gibt es 

auch die sog. Poolabschreibung. Dabei werden sämt-

liche Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten netto mehr als 150 € aber nicht 

mehr als 1.000 € betragen, in einen jährlichen Sam-

melposten eingestellt. Dieser ist pro Jahr um ein 

Fünftel aufzulösen. Der Unternehmer muss sich im 
Wirtschaftsjahr einheitlich entweder für die Sofor-

tabschreibung oder für die Poolabschreibung ent-

scheiden. 

 

Hinweis: 

Die Anwendung des Sofortabzugs bis 410 € ist in der 

Praxis überwiegend vorteilhafter. Nur in Ausnahme-

fällen, nämlich dann, wenn in einem Wirtschaftsjahr 

weit mehr Anlagegegenstände zwischen 410 € und 

1.000 € erworben wurden, deren Nutzungsdauer 
über 5 Jahren liegt, z.B. bei Büromöbeln, könnte die 

Poolabschreibung günstiger sein.  

Durch das Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken 

im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen wird 

die Grenze für geringfügige Wirtschaftsgüter auf 800 

€ erhöht. 

Darüber hinaus wird bei der Sammelabschreibung 

die Wertuntergrenze von bislang 150 € auf 250 € an-

gehoben. Bei Anschaffungen unter 250 € können die 

Anschaffungskosten als sofort abziehbarer Aufwand 

erfasst werden, eine gesonderte Verbuchung muss 

nicht erfolgen.  
Die Erhöhung der Wertgrenzen gilt erstmals für Wirt-

schaftsgüter, die nach dem 31. Dezember 2017 an-

geschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen 

eingelegt werden.   

 

Investitionsabzugsbetrag 
Ein erhebliches Gewinnminderungspotenzial bietet 

der Investitionsabzugsbetrag. Wer in den nächsten 

drei Wirtschaftsjahren in bewegliches abnutzbares 

Anlagevermögen investieren will, kann in Höhe von 
40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten einen Investitionsabzugsbetrag ge-

winnmindernd abziehen. Es gelten die gleichen Vor-

rausetzungen und Größenmerkmale wie bei der 

Sonderabschreibung. Diese müssen im Jahr des Ab-

zugs erfüllt werden. 

 

Hinweis: 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Investi-

tionsabzugsbetrages ist, dass die Summe der Ab-
zugsbeträge bzw. der hinzugerechneten oder rück-

gängig gemachten Beträge nach amtlich vorge-

schriebenen Datensätzen durch Datenfernübertra-

gung übermittelt werden.  

 

Der Investitionsabzugsbetrag pro Betrieb ist der Hö-

he nach auf insgesamt 200.000 € begrenzt.  

Wird schließlich investiert, können in Anspruch ge-

nommene Investitionsabzugsbeträge gewinnerhö-
hend hinzugerechnet werden. Allerdings kann die 

Hinzurechnung vollständig kompensiert werden, in-

dem im gleichen Wirtschaftsjahr eine betragsgleiche 

Kürzung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

aufwandswirksam vorgenommen wird.  

Eine konkrete Investitionsabsicht wird nihct mehr 

verlangt, wird allerdings nicht investiert, muss der 

Investitionsabzugsbetrag im Jahr seines Abzugs rück-

gängig gemacht werden. Der Steuerbescheid des Ab-

zugsjahres wird geändert. Es fallen u.U. Zinsen an.  
 

Bewertung des vorhandenen Vermögens 
Für Wirtschaftsgüter, die nicht planmäßig abge-

schrieben werden dürfen, kommt eine Teilwertab-

schreibung in Betracht. Das betrifft vor allem unbe-

baute Grundstücke und Wertpapiere. Voraussetzung 

ist eine dauerhafte Wertminderung. Es sollte zum 

Ende eines jeden Wirtschaftsjahres geprüft werden, 

ob dauerhafte Wertminderungen vorliegen. 
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Für die Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlage-

vermögens kann von einer voraussichtlich dauern-
den Wertminderung ausgegangen werden, wenn der 

Wert des jeweiligen Wirtschaftsguts zum Bilanzstich-

tag mindestens für die halbe Restnutzungsdauer un-

ter dem planmäßigen Restbuchwert liegt.  

 

Beispiel: 

Ein Unternehmer hat eine Maschine in 01 zu An-

schaffungskosten von 100.000 € erworben. Die Nut-

zungsdauer beträgt zehn Jahre, die jährliche Ab-

schreibung beträgt 10.000 €. Im Jahr 02 beträgt der 
Teilwert nur noch 30.000 € bei einer Restnutzungs-

dauer von acht Jahren. 

Eine Teilwertabschreibung auf 30.000 € ist zulässig. 

Die Minderung ist voraussichtlich von Dauer, da der 

Wert des Wirtschaftsguts zum Bilanzstichtag bei 

planmäßiger Abschreibung erst nach fünf Jahren 

(Ende Jahr 07), das heißt, erst nach mehr als der 

Hälfte der Restnutzungsdauer, erreicht wird. 

 

Für die Wirtschaftsgüter des nichtabnutzbaren Anla-
gevermögens ist grundsätzlich darauf abzustellen, ob 

die Gründe für eine niedrigere Bewertung voraus-

sichtlich anhalten werden.  

Teilwertabschreibungen sind aber auch bei Verlusten 

im betrieblichen Aktiendepot möglich. Bei börsenno-

tierten, börsengehandelten und aktienindexbasier-

ten Wertpapieren des Anlage- und Umlaufvermö-

gens ist von einer voraussichtlich dauernden Wert-

minderung auszugehen, wenn der Börsenwert zum 
Bilanzstichtag unter denjenigen im Erwerbszeitpunkt 

gesunken ist und der Kursverlust die Bagatellgrenze 

von 5 % der Notierung bei Erwerb überschreitet. 

 

Hinweis: 

Beachten Sie jedoch bitte auch, dass eine Teilwertab-

schreibung gewinnerhöhend rückgängig zu machen 

ist, wenn der Wert des Wirtschaftsgutes sich wieder 

erholt hat (Wertaufholung).  Bei Wertpapieren ist die 

Wertaufholung auf den aktuellen Börsenkurs am Bi-
lanzstichtag, maximal auf die Anschaffungskosten 

vorzunehmen. Die Bagatellgrenze von 5 % kommt 

hier nicht zur Anwendung. 

Rücklagenbildung und -auflösung 
Oftmals werden bei der Veräußerung oder beim 

Ausscheiden von Wirtschaftsgütern erhebliche stille 

Reserven aufgedeckt, wie etwa beim Verkauf von 

Grund und Boden. Die aufgedeckten stillen Reserven 

müssen grundsätzlich versteuert werden. In be-

stimmten Fällen lässt sich das allerdings durch die 

Bildung von Rücklagen vermeiden. Der Gesetzgeber 

hat dafür bestimmte Rücklagenformen vorgesehen. 
Am gebräuchlichsten sind die Reinvestitionsrücklage 

und die Ersatzbeschaffungsrücklage.  

Reinvestitionsrücklagen oder sog. § 6b/§ 6c-
Rücklagen können gebildet werden, wenn bestimm-

te Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - wie etwa 

Grund und Boden, Gebäude, Aufwuchs mit dem da-

zugehörenden Grund und Boden, Anteile an Kapital-

gesellschaften - veräußert werden. Der Veräuße-

rungsgewinn muss zunächst nicht versteuert wer-

den, sondern darf in eine steuerneutrale Rücklage 
eingestellt werden.  

Sind solche Rücklagen bereits in der Bilanz enthalten, 

muss abgewogen werden, ob diese ggf. zuzüglich ei-

nes Zinszuschlags aufzulösen sind. Das wäre der Fall, 

wenn die Reinvestitionsfrist abgelaufen ist. Zum 31. 

Dezember 2017 sind davon in der Regel Rücklagen 

aus dem Jahr 2013 betroffen. Werden im laufenden 

Jahr Verluste erzielt, kann die Rücklage - ggf. teilwei-

se - zum Ausgleich des Verlustes aufgelöst werden.  

Rücklagen für Ersatzbeschaffung können gebildet 
werden, wenn ein Wirtschaftsgut wegen höherer 

Gewalt, wie etwa Brand, Sturm, Hochwasser oder 

zur Vermeidung einer Enteignung, aus dem Betriebs-

vermögen ausgeschieden ist. Bei beweglichen Wirt-

schaftsgütern ist die Rücklage am Ende des ersten 

Wirtschaftsjahres nach der Bildung aufzulösen, bei 

Rücklagen für Grund und Boden (mit Aufwuchs) und 

Gebäuden beträgt die Frist vier Jahre, bei neu herge-

stellten Gebäuden sogar sechs Jahre. Eine Verlänge-
rung der Frist von einem auf vier Jahre ist im Einzel-

fall möglich. Eine Nachverzinsung gibt es nicht.   

 

Hinweis: 

Zum Ende des Wirtschaftsjahres sollte geprüft wer-

den, ob bereits bestehende Rücklagen auf Ersatz- 

bzw. Reinvestitionswirtschaftsgüter übertragen wer-

den können.  

 

Rückstellungen 
Rückstellungen mindern den Gewinn, indem sie 

künftige Ausgaben vorwegnehmen. Bei Rückstellun-

gen handelt es sich in der Regel um eine Verbind-

lichkeit gegenüber einem anderen, die zwar vor dem 

Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht wurde, hin-

sichtlich von Höhe und Entstehungszeitpunkt noch 

ungewiss ist. Typische Beispiele sind Rückstellungen 

für: 

• Buchführungs- und Abschlusskosten, 

• Aufbewahrungsverpflichtungen, 
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• bestehende Urlaubsverpflichtungen,  

• Prozesskosten oder  

• Pensionszusagen.   

 

Reparaturen durchführen 
Auch durch das Vorziehen von betriebsnotwendigen 

Reparaturen kann der Gewinn noch in diesem Jahr 

gemindert werden.   
Zudem kann der Gewinn für das Wirtschaftsjahr 

2017 durch eine Instandhaltungsrückstellung ge-

mindert werden, wenn die Instandhaltungsarbeiten 

im nächsten Wirtschaftsjahr in den ersten drei Mo-

naten erledigt werden. 

 
Verlustausgleichsverbot bei Kommandit-
Beteiligungen beachten 
Kommanditisten sollten etwaige Verluste aus ihrer 

Beteiligung im Auge behalten. Droht eine Verlustzu-
weisung für das Wirtschaftsjahr 2017, können diese 

bei bereits negativen Kapitalkonten eventuell nicht 

oder nicht in vollem Umfang steuerlich berücksich-

tigt werden. Nur mit späteren Gewinnen kann der 

Verlust kompensiert werden, was aber in Einzelfällen 

sogar sinnvoll sein kann.  

Kommanditisten haben in der Regel mehrere Gesell-

schafterkonten bei der KG. Für den steuerlichen Ver-

lustausgleich stehen nur diejenigen zur Verfügung, 

die mit Verlusten verrechnet werden. Werden Son-
derbetriebseinnahmen, etwa Tätigkeitsvergütungen 

oder Nutzungsentgelte für Sonderbetriebsvermögen, 

auf einem separaten Konto gebucht, steht dieses 

u.U. nicht für den Verlustausgleich zur Verfügung. 

Dann muss der Kommanditist eventuell trotz Ver-

lustanteil seine Sonderbetriebseinnahmen versteu-

ern. Einem eingeschränkten Verlustausgleich kann 

man jetzt noch entgegenwirken. Wichtig ist, dass 

noch vor Ablauf des Wirtschaftsjahres die Initiative 

ergriffen wird. Folgende Maßnahmen könnten sinn-
voll sein: 

• Entnahmen stoppen, 

• Verzicht auf Leistungs- und Nutzungsentgel-

te seitens der Gesellschafter (ggf. mit Besse-

rungsschein), 

• Geld- und Sacheinlagen auf Konten mit Kapi-
talcharakter rechtzeitig tätigen, 

• Gesellschafterdarlehen in Kapital umwan-

deln, 

• rechtzeitiger Wechsel der Rechtsstellung des 

Kommanditisten in die des Vollhafters, 

• Haftungssummenerhöhung zum erweiterten 
Verlustausgleich (Eintragung muss vor dem 

Bilanzstichtag im Handelsregister erfolgt 

sein). 
 

Hinweis: 

Die angesprochenen Maßnahmen sollten auch aus 

wirtschaftlicher Sicht sinnvoll sein. Sprechen Sie uns 

rechtzeitig an, damit Sie Ihre Verluste als Kommandi-

tist höchstmöglich geltend machen können! 

 

Registrierkassen 
In 2010 hatte die Finanzverwaltung eine neue Richt-

linie zur Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei Bar-
geschäften veröffentlicht. Hierin stellt die Finanz-

verwaltung konkrete Anforderungen, die elektroni-

sche Registrierkassen erfüllen müssen, damit die 

hiermit gemachten Aufzeichnungen den Grundsät-

zen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechen. 

Die Finanzverwaltung hatte mit der Veröffentlichung 

der Richtlinie den Steuerpflichtigen eine Übergangs-

frist eingeräumt, in welcher die alten Kassen ausge-

tauscht oder den neuen Anforderungen entspre-

chend aufgerüstet werden mussten. Diese Über-
gangsfrist endete zum 31.12.2016.  

Ab 2018 ist es der Finanzverwaltung möglich, eine 

unangekündigte Kassennachschau durchzuführen, 

bei welcher die Ordnungsmäßigkeit der Kassenfüh-

rung und der eingesetzten Kassensysteme überprüft 

wird. Steuerpflichtige, die noch ein Kassensystem 

einsetzen, welches die neuen Anforderungen nicht 

erfüllt, sollten jetzt handeln. Es ist damit zu rechnen, 

dass die Finanzverwaltung ab dem kommenden Jahr 
von der neuen Kassennachschau verstärkt Gebrauch 

machen wird. Sollte bei einer Kassennachschau fest-

gestellt werden, dass eingesetzte Kassensysteme 

nicht den neuen Anforderungen entsprechen, kann 

dies gerade bei bargeldintensiven Betrieben zu einer 

Verwerfung der Buchführung führen und erhebliche 

Hinzuschätzungen mit den damit verbundenen Steu-

ernachnachzahlungen nach sich ziehen. Auch die 

„Rückkehr“ zu einer offenen Ladenkasse ist möglich, 

jedoch werden auch hier formelle Anforderungen 
gestellt, die Unternehmer unbedingt beachten müs-

sen. 

 

Hinweis: 

Wir unterstützen Sie gerne dabei, Ihre Kassenführung 

so zu organisieren, dass Sie einer Kassennachschau 

standhält. 

 
Schuldzinsenabzug sichern 
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Einzelunternehmer und Personengesellschaften 

können grundsätzlich ihre betrieblichen Schuldzinsen 
gewinnmindernd abziehen. Einschränkungen gibt es 

allerdings dann, wenn sich zum Bilanzstichtag Über-

entnahmen ergeben. Das ist der Fall, wenn die Ent-

nahmen des laufenden Wirtschaftsjahres den Ge-

winn und die Einlagen übersteigen. Salden aus Vor-

jahren werden berücksichtigt. Trotz Überentnahmen 

gibt es keine Abzugsbeschränkungen für Schuldzin-

sen, die aus der Finanzierung von Anlagevermögen 

stammen.  

Durch Einlagen und das Stoppen von Entnahmen 
sowie gezielten Gewinnverlagerungen kann hier der 

Schuldzinsenabzug gesichert werden. 

 

Hinweis: 

Gezielte Einlagen in den letzten Tagen des Wirt-

schaftsjahres und Wiederentnahmen in den ersten 

Tagen des neuen Jahres hat der BFH allerdings als 

Gestaltungsmissbrauch angesehen.  

 

Thesaurierungsbegünstigung 
Steuerpflichtige können nicht entnommene betrieb-

liche Gewinne auf Antrag ganz oder teilweise mit ei-

nem Steuersatz von 28,25 % (mit Solidaritätszuschlag 

29,8 %, ggf. zzgl. Kirchensteuer) versteuern lassen. 

Voraussetzung ist, dass der Betrieb seinen Gewinn 

durch Bilanzierung ermittelt. Einzelunternehmer und 

auch Mitunternehmer einer Personengesellschaft, 

die zu mehr als 10 % beteiligt sind oder deren Ge-

winnanteil über 10.000 € liegt, können die Begünsti-
gung in Anspruch nehmen.  

Der günstige Steuersatz gilt nur für Gewinnanteile, 

die nicht entnommen, d.h. im Unternehmen belas-

sen werden (sog. Thesaurierung) und für Investitio-

nen bereit stehen.  

 

Hinweis:  

Steuerpflichtige, die ihren Gewinn durch Einnahme-

Überschussrechnung ermitteln, müssen rechtzeitig 

zur Bilanzierung wechseln, wenn sie die Thesaurie-
rungsoption in Anspruch nehmen möchten. Das hat 

Vor- aber auch Nachteile. Lassen Sie sich von uns be-

raten, ob ein Wechsel zur Bilanzierung für Sie vorteil-

haft ist! 

 

Wenn der ermäßigt besteuerte Gewinn später ent-

nommen wird, ist immer eine Nachsteuer von 25 % 

fällig - unabhängig von den dann tatsächlich erziel-

ten Einkünften. Das ist z.B. der Fall, wenn mehr ent-

nommen wird als an Gewinn erzielt und an Einlagen 

getätigt wurden.   
 

Hinweis:  

Die Thesaurierungsbegünstigung lohnt sich ohnehin 

nur dann, wenn der persönliche Einkommensteuer-

satz des Unternehmers bzw. Mitunternehmers über 

30 % liegt. Zur Prüfung, ob die Thesaurierungsbe-

günstigung für Ihre steuerliche Belastung vorteilhaft 

ist, vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns!  

 

Elektrofahrzeuge 
Die private Nutzung von betrieblichen Elektrofahr-

zeugen bzw. Fahrzeugen mit Hybridantrieb wird be-

reits seit Januar 2013 steuerlich günstiger bewertet. 

Dabei wird der Bruttolistenpreis um die Batteriekos-

ten gemindert. Bei Fahrzeugen, die noch bis zum 31. 

Dezember 2017 zugelassen werden, beträgt die 

Minderung 300 €/kWh, maximal 8.000 €. Für ab 

2018 angeschaffte E-Autos sinken sowohl der Min-

derungsbetrag als auch der Maximalbetrag.  
Elektrofahrzeuge, die bis zum 31. Dezember 2020 
angeschafft werden, sind zudem für 10 Jahre von der 

Kfz-Steuer befreit.  

Die zehnjährige Steuerbefreiung für reine Elektro-

fahrzeuge gilt auch für technisch angemessene, ver-

kehrsrechtlich genehmigte Elektro-Umrüstungen. 

 

Pauschalsteuer für Geschenke 
Geschenke, die der Unternehmer seinen Geschäfts-

freunden zukommen lässt, muss der Empfänger 
grundsätzlich versteuern, entweder als Betriebsein-

nahme oder als geldwerten Vorteil. Um das zu ver-

hindern, bleibt dem Unternehmer oftmals nur der 

Weg, die Steuer für den Beschenkten pauschal zu 

übernehmen.  

Die Pauschalierung ist für Sachzuwendungen bis ma-

ximal 10.000 € je Empfänger und Wirtschaftsjahr 

möglich. Die Pauschalsteuer beträgt 30 %. Wird der 

Antrag gestellt, muss die Pauschalsteuer für alle in 

einem Wirtschaftsjahr gewährten Sachzuwendungen 
abgeführt werden, jedoch getrennt nach den Emp-

fängerkreisen „Geschäftsfreunde“ und „eigene Ar-

beitnehmer“.  

Soll die Pauschalbesteuerung für das Jahr 2017 an-

gewandt werden, so sind bestimmte Fristen zu be-

achten. Bei Geschenken an Geschäftsfreunde muss 

die Steuer mit der letzten Lohnsteueranmeldung des 

Wirtschaftsjahres abgeführt werden. Bei Sachzu-

wendungen an eigene Arbeitnehmer gilt als letzter 
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Termin die Übermittlung der elektronischen Lohn-

steuerbescheinigung, also der 28. Februar 2018.   
 

Hinweis: 

Durch die Pauschalierung erfasst werden sollen nach 

Rechtsprechung des BFH nur solche betrieblich ver-

anlassten Zuwendungen, die beim Empfänger dem 

Grunde nach zu einkommensteuerbaren und ein-

kommensteuerpflichtigen Einkünften führen.  

Außerdem müssen Aufmerksamkeiten, deren Wert 

60 € nicht übersteigen, nicht in die Bemessungs-

grundlage für die Pauschalierung einbezogen wer-
den. Ebenso sind Streuwerbeartikel, also Sachzuwen-

dungen, deren Wert 10 € nicht übersteigt, nicht in die 

Pauschalierung einzubeziehen.  

 

b) Tipps für (gemeinnützige) Vereine 

Gemeinnützigkeit sichern 
Gemeinnützige Körperschaften müssen darauf ach-

ten, ihre Gemeinnützigkeit nicht zu verlieren. Ge-

setzlich gibt es einige Fallstricke, die zum Verlust der 

Gemeinnützigkeit führen können. Folgende Punkte 

sollten geprüft werden, um ggf. noch rechtzeitig 

Maßnahmen ergreifen zu können: 

• Gibt ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
dem Verein das Gepräge? Wichtig ist, dass 

die Gemeinnützigkeit, d.h. die Verfolgung 

der ideellen Zwecke im Vordergrund steht. 

Es kommt bei der Prüfung des Gepräges 

nicht darauf an, welcher Bereich die meisten 

Einnahmen oder Gewinne abwirft, sondern 

vielmehr darauf, wie sich Personal- und Zeit-

aufwand auf die einzelnen Bereiche verteilt. 

• Können die Vereinsgelder zeitnah für sat-
zungsmäßige Zwecke verwendet werden? 

Zeitnah ist eine Verausgabung bis zum Ende 

des zweiten auf das Jahr der Vereinnahmung 

folgenden Wirtschaftsjahres. Das heißt, für 

Mittelzuflüsse im Jahr 2017 besteht damit 

ein Verwendungsrahmen bis 2019.  

• In Betracht kommt u.U. auch die Bildung ei-

ner freien Rücklage in Höhe von 1/3 des 
Überschusses aus der Vermögensverwaltung 

sowie in Höhe von 10 % der übrigen zeitnah 

zu verwendenden Mittel. Einstellungen in 

die freien Rücklagen müssen zeitnah durch-

geführt und in der Rechnungslegung klar 

ausgewiesen werden. Steuerbegünstigte 

Körperschaften können den Höchstbetrag 

für die freie Rücklage, die sie nicht ausge-

schöpft haben, seit 2014 noch in den nächs-

ten beiden Jahren nutzen. 

• Satzungsmäßige Rücklagen, Wiederbeschaf-

fungsrücklagen und Rücklagen zum Erwerb 

von Gesellschaftsrechten zur Erhaltung der 

prozentualen Beteiligung an einer Kapitalge-

sellschaft sind unverzüglich aufzulösen, 

wenn der Rücklagengrund entfallen ist. Die 

frei gewordenen Mittel sind innerhalb von 

2 Jahren zu verwenden.  

 
Vergütungen an Ehrenamtliche und Übungsleiter 
Vergütungen an ehrenamtlich Tätige und Übungslei-

ter können jetzt noch geleistet werden, um die steu-

erlichen Freibeträge optimal zu nutzen. An Übungs-

leiter können pro Jahr 2.400 € steuerfrei gezahlt 

werden, für alle anderen Ehrenamtlichen im Verein 

beträgt der Freibetrag 720 €. Daneben können auch 

Auslagen, z.B. nachgewiesene Fahrt- und Telefonkos-

ten, steuerfrei erstattet werden.  

 
Achtung: 

Vergütungen an ehrenamtliche Vorstände sind prob-

lematisch. Nur wenn die Satzung dies ausdrücklich 

erlaubt, dürfen auch Vereinsvorstände die Ehren-

amtspauschale erhalten. Sonst droht der Entzug der 

Gemeinnützigkeit.  

 

Auch für Mitglieder des Vorstands eines nicht ge-
meinnützigen Vereines/Verbandes schreibt das BGB 
grundsätzlich die Unentgeltlichkeit dieser Tätigkeit 

vor. Von dieser gesetzlichen Vorgabe können Verei-

ne/Verbände nur aufgrund einer in der Satzung ent-

haltenen Vergütungsmöglichkeit abweichen. Der 

Vorstand kann aber weiterhin wie ein Beauftragter 

Ersatz seiner Auslagen erhalten.  

Zahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, die nur in 

Auslagenersatz und einer angemessenen Entschädi-

gung für Zeitversäumnis bestehen, sind umsatzsteu-

erfrei. Als angemessener Betrag gelten 50 
€/Tätigkeitsstunde sowie 17.500 €/Jahr.  

 

c) Tipps für Freiberufler 

Verlagerung von Einnahmen und Ausgaben 
Freiberufler ermitteln ihren Gewinn in der Regel an-

hand einer Einnahme-Überschussrechnung. Hier gilt 

das Zufluss- und Abflussprinzip.  

Freiberufler, die im Jahr 2017 einen vergleichsweise 

hohen Gewinn erwirtschaftet haben, sollten ausste-

hende Rechnungen noch dieses Jahr begleichen. 
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Zahlungseingänge können ins Jahr 2018 verlagert 

werden, indem die Rechnung erst im nächsten Jahr 
gestellt wird. 

Wird für das Jahr 2017 eher mit einem Verlust oder 

einem geringeren Überschuss gerechnet? Dann soll-

ten ausstehende Rechnungen, soweit überhaupt 

möglich, erst im Jahr 2018 bezahlt werden. Rech-

nungen für bereits erbrachte Leistungen sollten da-

gegen möglichst rasch geschrieben bzw. angemahnt 

werden. 

   

Hinweis: 

Sofern sich für das Jahr 2017 Verluste abzeichnen 

oder noch Verlustvorträge aus Vorjahren vorhanden 

sind, sollten Sie in Erwägung ziehen, geplante Veräu-

ßerungen oder Entnahmen, z.B. durch Überführung 

von Wirtschaftsgütern aus dem gewillkürten Be-

triebsvermögen ins Privatvermögen, umzusetzen. Die 

dabei aufgedeckten stillen Reserven können mit den 

Verlusten verrechnet werden, sodass diese unterm 

Strich nicht zu einer Steuerbelastung führen.   

 
Trotz der möglichen Einkünfteverlagerung zum Jah-

reswechsel muss eine Ausnahmeregel für regelmäßig 

wiederkehrende Leistungen beachtet werden. Dazu 

gehören v.a. Mieten, Leasingraten oder die Umsatz-

steuer-Vorauszahlung. Solche Einnahmen oder Aus-

gaben müssen dem Jahr ihrer wirtschaftlichen Zuge-

hörigkeit zugerechnet werden, wenn sie binnen zehn 

Tagen vor oder nach dem Ende des Kalenderjahres 

geleistet werden. Soll bspw. bei einer guten Ertrags-
lage die Büromiete für den Monat Januar 2018 ins 

Jahr 2017 vorgezogen werden, muss sie bereits vor 

dem 21. Dezember 2017 bezahlt werden, damit sie 

wegen der 10-Tage-Regelung nicht doch zu den Be-

triebsausgaben des Jahres 2018 gehört.  

Wurde eine Einzugsermächtigung erteilt, gilt der 

Aufwand schon am Fälligkeitstag als abgeflossen, 

auch wenn die eigentliche Belastung auf dem Bank-

konto erst später erfolgt.  

 
Hinweis: 

Da besonders Freiberufler-GbRs häufig die Gewinn-

grenze von 100.000 € für die Inanspruchnahme von 

Investitionsabzugsbeträgen bzw. Sonderabschrei-

bungen übersteigen, sollte bei größerem Investiti-

onsbedarf der Wechsel zur Bilanzierung geprüft wer-

den, wenn die Betriebsvermögensgrenze im Übrigen 

eingehalten werden kann. Dies muss jedoch sorgfäl-

tig abgewogen werden, denn es können anderweiti-

ge Vorteile der Einnahme-Überschussrechnung verlo-

ren gehen und ein Übergangsgewinn zu ermitteln 

sein.  
 

d) Tipps für Kapitalgesellschaften und ihre 

Gesellschafter 

Offenlegung des Jahresergebnisses vermeiden   
Kapitalgesellschaften müssen ihre Jahresabschlüsse 

spätestens ein Jahr nach Bilanzstichtag im elektroni-
schen Bundesanzeiger veröffentlichen. Dort sind die 

Unternehmensdaten frei zugänglich, d.h. sie können 

von Konkurrenz, Lieferanten und Kunden eingesehen 

werden.  

Der Umfang der zu veröffentlichenden Daten hängt 

allerdings davon ab, ob es sich um eine Kleinst-, klei-

ne, mittlere oder große Kapitalgesellschaft handelt. 

„Kleine“ Gesellschaften müssen nur eine verkürzte 

Bilanz sowie ihren Anhang veröffentlichen, nicht je-

doch Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Ergeb-
nisverwendung. Trotz verkürzter Bilanz muss aber 

grundsätzlich das Jahresergebnis in der Bilanz aus-

gewiesen werden. Damit diese Information nicht an 

die Außenwelt gelangt, können insbesondere kleine 

GmbH noch vor der Feststellung des Jahresabschlus-

ses Maßnahmen ergreifen, um den Gewinnausweis 

in der Bilanz zu vermeiden.  

Eine Gesellschaft gilt als „klein“, wenn zwei der fol-

genden Größenmerkmale an zwei aufeinanderfol-

genden Geschäftsjahren nicht überschritten werden: 

•   6.000.000 € Bilanzsumme, 

• 12.000.000 € Umsatzerlöse, 

• 50 Arbeitnehmer (ohne Auszubildende). 

 
„Mittelgroße“ Kapitalgesellschaften dürfen keine 

verkürzte Bilanz einreichen und müssen außerdem 
die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Ergeb-

nisverwendung offen legen. Ein Ergebnisausweis ist 

damit quasi unumgänglich.  

 

Ende 2012 hat der Gesetzgeber eine neue Kategorie 

von Unternehmen in Bezug auf die Rechnungslegung 

geschaffen, die „Kleinstkapitalgesellschaften“.  

Auch Personengesellschaften ohne voll haftende na-

türliche Personen (GmbH & Co. KG), die bei der 

Rechnungslegung Kapitalgesellschaften weitgehend 
gleichgesetzt sind, können in diese Kategorie fallen. 

Eine Kleinstkapitalgesellschaft liegt vor, wenn an 

zwei aufeinander folgenden Abschlussstichtagen 

mindestens zwei der drei folgenden Merkmale nicht 

überschritten werden: 

• 700.000 € Umsatzerlöse  
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• 350.000 € Bilanzsumme  

• 10 Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt (oh-

ne Auszubildende). 

Kleinstkapitalgesellschaften können auf einen An-

hang zum Jahresabschluss verzichten, wenn sie be-

stimmte Angaben (z.B. Kredite oder Vorschüsse an 

Mitglieder der Geschäftsführung oder Aufsichtsor-

gane sowie Angaben zu Haftungsverhältnissen) unter 

der Bilanz ausweisen. Daneben können sie eine „ver-

kürzte“ Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung mit 
verringerter Gliederungstiefe aufstellen. Sie können 

grundsätzlich alle für kleine Kapitalgesellschaften be-

stehenden Erleichterungen nutzen.  

 

Hinweis: 

Ihrer Offenlegungspflicht können Kleinstkapitalge-

sellschaften statt durch Veröffentlichung alternativ 

durch (elektronische) Hinterlegung beim Bundesan-

zeiger erfüllen. Dritte können dann nur auf Antrag 
und nach Registrierung eine Kopie der hinterlegten 

Unterlagen erhalten. 

 

Die Bilanz kann vor oder nach Gewinnverwendung 

aufgestellt werden. Die Informationen über das Jah-

resergebnis, die in die Öffentlichkeit gelangen, sind 

davon abhängig, welche der beiden Alternativen das 

Unternehmen wählt.   

 

Hinweis: 

Wird die Bilanz erst nach Ergebnisverwendung auf-

gestellt, wird es dem Bilanzleser erschwert, Rück-

schlüsse auf das Jahresergebnis zu ziehen. Auch emp-

fiehlt es sich, Gewinnrücklagen bereits unterjährig zu 

bilden. Der Gewinnausweis in der Bilanz kann zudem 

durch Vorabausschüttungen vermieden werden. 

Wenn Sie einen Ausweis des Gewinnes in der Bilanz 

nach Möglichkeit vermeiden wollen, so sprechen Sie 

uns hier rechtzeitig an, damit die entsprechenden 

Maßnahmen hierzu noch getroffen werden können.       
 

Auch GmbH & Co. KG müssen ihre Jahresabschlüsse 

beim elektronischen Bundesanzeiger einreichen. 

Kleine bzw. Kleinst-GmbH & Co. KG profitieren von 

den erleichterten Offenlegungspflichten. Diese Ge-

sellschaftsformen können, sofern es der Gesell-

schaftsvertrag zulässt, durch Gewinnzuweisung auf 

die Gesellschafterkonten die Position „Jahresüber-

schuss/ Jahresfehlbetrag“ aus ihrer Bilanz blenden.  

 
Vereinbarungen mit Gesellschaftern prüfen und 
steuerlich optimieren 

Bestehende Leistungsbeziehungen zwischen GmbH 

und ihren Gesellschaftern sollten in regelmäßigen 
Abständen überprüft und eventuell angepasst wer-

den. Dazu bietet sich der anstehende Jahreswechsel 

geradezu an, denn jetzt können das Jahresergebnis 

noch beeinflusst und die Verhältnisse für die Zukunft 

geregelt werden.  

Im Vordergrund steht vor allem die Prüfung, ob ver-

deckte Gewinnausschüttungen vorliegen. Um diese 

zu vermeiden, müssen die vereinbarten Bedingun-

gen zwischen Gesellschaft und Anteilseigner ange-

messen sein. Hat der Gesellschafter eine beherr-
schende Stellung inne, so müssen die Vereinbarun-

gen obendrein rechtswirksam und klar sein sowie im 

Voraus getroffen werden.  

Im Blickpunkt des Finanzamtes stehen bei einer Prü-

fung besonders die mit den Gesellschaftern abge-

schlossenen Verträge, denn sie werden besonders 

häufig vereinbart und bieten genügend Aufgriffs-

punkte für verdeckte Gewinnausschüttungen, z.B. 

Anstellungs- und Tantiemeverträge, Pensionszusa-

gen, Miet- und Pachtverträge, Kaufverträge. 
 

Hinweis: 

Die Rechtsprechung im Bereich der o.g. Vertragsbe-

ziehungen entwickelt sich ständig fort und auch die 

Finanzverwaltung ändert ihre Handhabung. Deswe-

gen lohnt es sich, solche Verträge von uns überprüfen 

zu lassen! So können Verstöße gegen steuerliche 

„Spielregeln“ aufgedeckt und ggf. noch geheilt wer-

den.  
 

In den meisten Fällen soll der Gewinn der GmbH in 

voller Höhe bzw. zumindest zum Teil an die Gesell-

schafter weitergegeben werden. Dazu gibt es ver-

schiedene Alternativen, z.B. durch Gewinnausschüt-

tungen oder das Geschäftsführergehalt, die bei Ge-

sellschaft und Gesellschafter unterschiedliche steu-

erliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

 

Hinweis: 

Lassen Sie von uns prüfen, ob durch eine Anpassung 

des Ausschüttungs- und Vergütungsverhaltens die 

Besteuerung insgesamt optimiert werden kann! 

 

Gesellschafter-Darlehen: Verzinsung vereinbaren 
Gibt der Gesellschafter seiner GmbH ein Darlehen 

ohne einen Zins zu fordern, muss die GmbH die Ver-

bindlichkeit grundsätzlich gewinnerhöhend abzinsen, 

wenn die Restlaufzeit des Darlehens am Bilanzstich-

tag mehr als 12 Monate beträgt. Die Gewinnerhö-
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hung kann zum Teil erheblich sein. Eine Abzinsung 

sollte vermieden werden. Dafür ist eine geringe Ver-
zinsung, z.B. in Höhe von 1 %, ausreichend. Zum Jah-

resende sollte daher geprüft werden, ob die Verein-

barung einer Verzinsung in Betracht kommt. 

  

Hinweis:  

Der Abgeltungssteuersatz auf der Ebene des Gesell-

schafters gilt allerdings nicht für Kapitalerträge, die 

von einer Kapitalgesellschaft an einen Anteilseigner 

gezahlt werden, der zu mindestens 10 % an der Ge-

sellschaft beteiligt ist. Hier kommt der individuelle 
Steuersatz zur Anwendung. Dies hat der BFH bestä-

tigt.  

 

e) Tipps für Arbeitnehmer 

Steuerklassenkombination  
Arbeitnehmer-Ehegatten bzw. eingetragene Lebens-

partner können die Lohnsteuerklassen-

Kombinationen IV/IV, III/V oder das Faktorverfahren 

wählen. Das Faktorverfahren ist nur für Ehegat-

ten/eingetragene Lebenspartner vorgesehen, die 

beide Arbeitslohn beziehen. Hier wird ein Faktor er-

mittelt, nachdem die Lohnsteuer bei beiden Ehegat-

ten so erhoben wird, dass es zu einer möglichst ge-

ringen Nachforderung bzw. Erstattung bei der Ein-
kommensteuerveranlagung kommt.  

 

Hinweis: 

Ohne einen gesonderten Antrag erhalten Ehegat-

ten/Lebenspartner automatisch die Steuerklassen-

kombination IV/IV. 

Ehepaare/Lebenspartner, die das Faktorverfahren 

anwenden möchten, müssen das beim Finanzamt 

beantragen und dabei ihre voraussichtlichen Arbeits-

löhne aus den ersten Dienstverhältnissen angeben. 
Wir sind Ihnen dabei gerne behilflich! 

 

Rechnet ein Ehegatte/Lebenspartner in Kürze mit 

Lohnersatzleistungen, lohnt sich für ihn die Steuer-

klasse III. Lohnersatzleistungen, wie etwa Elterngeld, 

Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld, werden 

nach der Höhe des Nettoeinkommens berechnet. 

D.h., je höher das Nettoeinkommen vor Bezug der 

Lohnersatzleistung war, desto höher fällt die ent-
sprechende Leistung aus. Hier bietet sich ggf. ein 

rechtzeitiger Wechsel der Steuerklassen an. Der an-

dere Ehegatte/Partner muss dann aber eine höhere 

Lohnsteuerbelastung in der Steuerklasse V in Kauf 

nehmen. Der Steuernachteil kann allerdings im 

Rahmen der Veranlagung wieder ausgeglichen wer-

den.  
 

Hinweis: 

Die Lohnsteuerklasse können Ehegat-

ten/Lebenspartner einmal im Jahr wechseln. Der Ar-

beitgeber muss die geänderte Steuerklasse ab dem 

Folgemonat der Änderung beim Lohnsteuerabzug be-

rücksichtigen. Je früher der Wechsel erledigt ist, des-

to eher kann von möglichen Vorteilen profitiert wer-

den. 

 
Lohnsteuerliche Freibeträge beim Finanzamt bean-
tragen 
Die lohnsteuerlichen Merkmale des Arbeitnehmers, 

wie etwa Steuerklasse, Kinder oder Religionszugehö-

rigkeit werden über ein elektronisches System er-

fasst und dem Arbeitgeber zum Abruf bereitgestellt 

(ELStAM). Das gilt auch für lohnsteuerliche Freibe-

träge, für dessen Erfassung das Finanzamt zuständig 

ist. Bspw. können Sie folgende Aufwendungen beim 

Lohnsteuerabzug berücksichtigen lassen:  

• Werbungskosten bei den Einkünften aus 

nichtselbstständiger Arbeit, soweit sie den 

Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.000 € 

übersteigen, etwa wegen Mehraufwendun-

gen bei doppelter Haushaltsführung oder 

Fahrtkosten,  

• Sonderausgaben - ohne Vorsorgeaufwen-
dungen - soweit sie den Pauschbetrag von 

36 bzw. 72 € übersteigen, etwa bei abzieh-

baren Mitgliedsbeiträgen und Spenden, 

• außergewöhnliche Belastungen, die die zu-

mutbare Eigenbelastung übersteigen,  

• Pauschbeträge für Behinderte, 

• Verluste aus Vermietung und Verpachtung 
oder anderen Einkunftsarten. 

Die Freibeträge werden nur berücksichtigt, wenn die 

Aufwendungen in der Summe mindestens 600 € be-

tragen. Bei den übrigen Ermäßigungsgründen, wie 

etwa dem Pauschbetrag für Behinderte oder Verlus-

te aus anderen Einkunftsarten, muss keine Mindest-

grenze überschritten werden.  

 

Hinweis: 

Der Antrag auf Lohnsteuerermäßigung für 2018 kann 

vom 01.10.2017 bis zum 30.11.2018 gestellt werden. 

Die für 2018 beantragten Freibeträge können bis 

zum 31.12.2019 berücksichtigt werden, wenn der 

Steuerpflichtige die verlängerte Gültigkeit im An-

tragsformular ankreuzt. 
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Steuererklärungen für 2013 abgeben 
In vielen Fällen brauchen Arbeitnehmer keine Steu-

ererklärung beim Finanzamt einreichen. Es lohnt sich 

aber trotzdem, denn damit kann man sich ggf. zu viel 

einbehaltene Lohnsteuer vom Fiskus zurückholen. 

Arbeitnehmer haben dafür 4 Jahre Zeit. Steuererklä-

rungen und Anträge auf Arbeitnehmer-Sparzulage 

für das Jahr 2013 sind spätestens bis zum 31. De-
zember 2017 beim Finanzamt einzureichen. 

 

Hinweis: 

Arbeitnehmer, die die Steuerklassenkombination III/V 

oder das Faktorverfahren gewählt, einen Freibetrag 

im Lohnsteuerabzug geltend gemacht oder Lohner-

satzleitungen bezogen haben, sind ohnehin zur Ab-

gabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet. 

Die Abgabefrist endet grundsätzlich am 31. Juli des 

Folgejahres.   

 

f) Tipps für alle Steuerpflichtigen 

Abgeltungsteuer: Antrag auf Verlustbescheinigung 
bis 15. Dezember prüfen 
Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nur mit ande-

ren positiven Kapitalerträgen, nicht jedoch mit ande-

ren Einkunftsarten, wie etwa Einkünften aus Gewer-
be, verrechnet werden. Eine weitere Verlustaus-

gleichsbeschränkung gibt es für Aktiengeschäfte. 

Diese Verluste können nur mit Gewinnen aus Akti-

enverkäufen verrechnet werden.  

 

Hinweis: 

Verluste aus Aktienverkäufen sind steuerlich nur 

dann relevant, wenn die Aktie nach dem 1. Januar 

2009 angeschafft wurde. Wurde die Aktie bereits vor 

diesem Stichtag erworben, sind der Verlust oder auch 
der Gewinn steuerlich unbedeutend. 

 

Verluste aus Kapitaleinkünften verrechnet das Kre-

ditinstitut, das die Konten und Depots führt, zu-

nächst intern. Können die Verluste nicht vollständig 

intern verrechnet werden, gibt es zwei Alternativen. 

Entweder die Bank trägt die nicht ausgeglichenen 

Verluste automatisch ins nächste Jahr vor, so dass 

der Anleger diese mit Erträgen des nächsten Jahres 
verrechnen kann, oder der Steuerpflichtige stellt ei-

nen Antrag auf Erteilung einer Verlustbescheinigung. 

Entscheidet sich der Steuerpflichtige für diese Alter-

native, löscht die Bank den aktuellen Verlustver-

rechnungstopf und erteilt ihm eine sog. Verlustbe-

scheinigung. Auf ihr wird die Höhe der noch nicht 

verrechneten Verluste ausgewiesen. Die Verlustbe-

scheinigung muss der Steuerpflichtige mit seiner 
Steuererklärung einreichen, damit das Finanzamt die 

Verluste bei der Veranlagung berücksichtigen kann. 

Grundsätzlich muss dieser Antrag bis zum 15. De-

zember eines Jahres gestellt werden.  

Der Antrag auf Verlustbescheinigung lohnt sich im-

mer dann, wenn zum Ausgleich noch andere positive 

Kapitalerträge aus anderen Quellen, z.B. aus einem 

Depot bei einer anderen Bank, zur Verfügung stehen. 

 

Hinweis: 

Wir beraten Sie gerne, ob es für Sie sinnvoll ist, eine 

Verlustbescheinigung zu beantragen!  

 

Abgeltungsteuersatz im Rahmen von Steuergestal-
tungen nutzen  
Bestimmte Kapitaleinkünfte, z.B. Zinsen, werden mit 

einem Abgeltungsteuersatz von 25 % besteuert. Für 

Steuerpflichtige mit einem höheren individuellen 

Steuersatz ist das recht attraktiv, Steuerpflichtige mit 

einem geringeren persönlichen Steuersatz können 
im Rahmen einer Günstigerprüfung beim Finanzamt 

den günstigeren Steuersatz beantragen. Der Abgel-

tungsteuersatz ist aber in bestimmten Fällen ausge-

schlossen, z.B. wenn sich nahestehende Personen 

Darlehen zur Erzielung von Einkünften gewähren.  

Demgegenüber hat der BFH entschieden, dass auch 

bei der Darlehensgewährung an Angehörige durch-

aus der Steuersatz von 25 % Anwendung finden 

kann, wenn der Darlehensvertrag einem Fremdver-
gleich standhält, selbst wenn eine Besicherung oder 

eine Regelung über eine Vorfälligkeitsentschädigung 

fehlt.  

 

Hinweis: 

In den meisten Fällen sollte der Abgeltungssteuersatz 

bei Darlehen unter Angehörigen Anwendung finden 

können. Wir unterstützen Sie gerne bei der Ausge-

staltung eines Darlehensvertrages mit Ihren Angehö-

rigen.     
 

Verbilligte Vermietung: Höhe der Miete prüfen und 
ggf. anpassen 
Die Vermietung an Angehörige erfolgt in der Regel zu 

einem günstigen Mietpreis. Vermieter müssen aller-

dings beachten, dass sie nicht zu günstig vermieten, 

denn sonst unterstellt das Finanzamt eine teilent-

geltliche Vermietung und erkennt nur einen Teil der 

Kosten steuerlich an. Laut Gesetz ist von einer voll-

entgeltlichen Vermietung auszugehen, wenn die 
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vereinbarte Miete bei mindestens 66 % der Markt-

miete liegt. Liegt sie darunter, muss der Vermieter 
die Kürzung der Werbungskosten hinnehmen. Hilf-

reich sind hier Mietpreisspiegel.  

 

Hinweis: 

Vermieter sollten am Jahresende prüfen, wie sich die 

aktuelle Markmiete entwickelt hat. Ggf. besteht An-

passungsbedarf. Auch die Vertragsgestaltung und -

durchführung sollte hinsichtlich der Fremdüblichkeit 

unter die Lupe genommen werden, denn Verträge 

mit Angehörigen prüft das Finanzamt sehr genau. 
Wir unterstützen Sie dabei gerne! 

 
Steuerabzüge für haushaltsnahe Dienstleistun-
gen/Handwerkerleistungen optimieren 
Haushaltsnahe Dienstleistungen, Mini-Jobs im Pri-

vathaushalt und Handwerkerleistungen werden 

steuerlich durch einen direkten Steuerabzug geför-

dert. Die folgende Übersicht gibt die aktuellen Ab-

zugsbeträge wieder:   
Begünstigte Aufwendun-
gen 

Abzugshöchstbetrag 

Mini-Jobs im Privathaus-

halt  

maximal steuer-

begünstigt 

2.550 € 

Steuerermäßi-

gung 

20 % 

maximaler Steu-

erabzug 

510 € 

Sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigung im 

Haushalt, haushaltsnahe 

Dienstleistungen, haus-

haltsnahe Pflegedienst- 

und Betreuungsleistungen 

für Pflegebedürftige, 

Heimunterbringung 

maximal steuer-

begünstigt 

20.000 € 

Steuerermäßi-

gung 

20 % 

maximaler Steu-

erabzug 

4.000 € 

Handwerkerleistungen maximal steuer-

begünstigt 

6.000 € 

Steuerermäßi-

gung 

20 % 

maximaler Steu-

erabzug 

1.200 € 

 

Die hier beschriebenen Abzugsbeträge können ne-

beneinander steuerlich geltend gemacht werden, 

aber nicht für ein und dieselbe Dienstleistung. Leben 

Ehegatten in einer gemeinsamen Wohnung, dürfen 
sie die Abzugsbeträge haushaltsbezogen nur einmal 

abziehen. Haushaltsnahe Dienstleistungen müssen 

von den Handwerkerleistungen unterschieden wer-

den, da für beide ein gesonderter Abzug in Betracht 

kommt: 

 

Hinweis:  

Wenn Sie entsprechende Leistungen empfangen ha-

ben, prüfen wir gerne für Sie, ob diese als haushalts-

nahe Dienstleistung oder Handwerkerleistung ab-

ziehbar ist. Auch Handwerker- und haushaltsnahe 

Dienstleistungen, die jenseits der Grundstücksgren-

zen auf öffentlichem Gelände erbracht werden, wie 

Hausanschlusskosten oder das Räumen und Kehren 

des Gehweges, sind nach BFH-Rechtsprechung be-

günstigt, sofern diese eine hinreichende Nähe zur 

Haushaltsführung aufweisen bzw. damit im Zusam-
menhang stehen.  

 

Der Steuerabzug ist an verschiedene Bedingungen 

geknüpft. So muss der Steuerpflichtige eine Rech-

nung erhalten haben und die Zahlung unbar auf das 

Empfängerkonto leisten. Für geringfügige Beschäfti-

gungsverhältnisse gilt als Nachweis die Bescheini-

gung der Minijob-Zentrale.  

 

Hinweis: 

Prüfen Sie jetzt, ob Sie die jeweiligen Höchstbeträge 

für das laufende Kalenderjahr schon ausgeschöpft 

haben. Ist das bereits der Fall, können anstehende 

Dienst- und Handwerkerleistungen eventuell auf das 

nächste Jahr verschoben werden. Ist der Höchstbe-

trag noch nicht erreicht, könnten bspw. Handwerker 

noch jetzt beauftragt werden, so dass die Leistung 

bis zum Jahreswechsel erbracht wurde und die Rech-

nung in diesem Jahr bezahlt werden kann. Der steu-
erliche Abzug ist nur im Zahlungsjahr möglich.  

 

Kinderbetreuungskosten: Höchstbeträge ausschöp-
fen 
Kosten für Kinderbetreuung können unter bestimm-

ten Voraussetzungen in Höhe von 2/3 der Kosten, 

maximal 4.000 € je Kind, steuerlich geltend gemacht 

werden. Die Steuerermäßigung wird gewährt, wenn 

das zu betreuende Kind zwischen 0 und 14 Jahren alt 

ist. Zu den Kinderbetreuungskosten gehören insbe-
sondere die Kosten für: 

• einen Kindergarten-, Krippen- oder Hort-

platz,  

• für Tagesmütter oder Ganztagespflegestel-

len, 

• eine Aufsichtsperson bei der Erledigung der 
Schulaufgaben oder  

• die Beschäftigung einer Haushaltshilfe, so-

weit sie auf die Kinderbetreuung entfällt.  
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Nicht zu den Kinderbetreuungskosten gehören gene-

rell Aufwendungen für Unterricht (z.B. Nachhilfe- 
oder Fremdsprachenunterricht), die Vermittlung be-

sonderer Fähigkeiten (z.B. Musikunterricht) sowie 

für sportliche und andere Freizeitbetätigungen. Ver-

pflegungsaufwendungen bleiben ebenfalls unbe-

rücksichtigt.  

Kinderbetreuungskosten können nur dann abgezo-

gen werden, wenn sie auf das Konto des Leistungs-

erbringers gezahlt werden und es eine Rechnung 

gibt. 

 
Hinweis: 

Überprüfen Sie, ob der Höchstbetrag von 4.000 € pro 

Kind bereits überschritten wurde. Soweit möglich, 

können die Höchstbeträge durch verzögerte oder 

vorgezogene Zahlung im Jahr 2017 bzw. 2018 opti-

mal genutzt werden. Wir beraten Sie dazu gerne! 

 
Kindergeld: Erwerbstätigkeit im Auge behalten 
Nach Abschluss einer Berufsausbildung oder eines 

Studiums wird Kindergeld nur noch gewährt, wenn 
das Kind keiner schädlichen Erwerbstätigkeit nach-

geht. Schädlich ist eine Erwerbstätigkeit dann, wenn 

sie die überwiegende Zeit des Kindes in Anspruch 

nimmt. Davon geht man aus, wenn die Erwerbstätig-

keit mehr als 20 Stunden in der Woche beträgt. Da-

von ausgenommen sind Berufsausbildungsverhält-

nisse sowie geringfügige und kurzfristige Beschäfti-

gungen.  

 
Hinweis: 

Viele Kinder gehen in der Ferienzeit bzw. in der vorle-

sungsfreien Zeit einem Ferienjob nach. Die zeitliche 

Begrenzung der Arbeitszeit auf 20 Wochenstunden 

muss beachtet werden, wenn sie bereits eine abge-

schlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlosse-

nes Studium haben. Damit das Kindergeld nicht an-

teilig verloren geht, darf in höchstens zwei Monaten 

im Jahr die 20 Stunden-Grenze überschritten werden. 

Allerdings muss dann darauf geachtet werden, dass 
diese Grenze im Jahresdurchschnitt wieder eingehal-

ten wird. In den anderen Monaten des Jahres muss 

daher die Erwerbstätigkeit zeitlich eingeschränkt o-

der ganz darauf verzichtet werden. In der Praxis ist 

häufiges Streitthema, wann eine Berufsausbildung 

bzw. ein Studium als beendet gilt. Ein Masterstudi-

engang, der auf ein abgeschlossenes Bachelorstudi-

um aufbaut, kann noch Teil einer einheitlichen 

Erstausbildung sein. In diesem Fall wäre eine Be-

schäftigung von mehr als 20 Wochenstunden un-

schädlich, was im Einzelfall geprüft werden muss.   
 

Gesundheitsvorsorge / besondere Belastungen 
Außergewöhnliche Belastungen können steuerlich 

abgezogen werden. Das betrifft vor allem Krank-

heits- und Kurkosten, Unfallkosten, oder auch Auf-

wendungen in Sterbefällen, soweit die Kosten das 

Erbvermögen übersteigen. Der Abzug ist aber nur 

dann möglich, wenn die außergewöhnlichen Belas-

tungen einen bestimmten Betrag - die sog. zumutba-

re Belastung - übersteigen. Wie hoch die zumutbare 
Belastung ist, hängt davon ab, wie hoch die Einkünf-

te des Steuerpflichtigen sind, von seinem Familien-

stand und ob er Kinder hat.  

 
Zumutbare Belastung 

Gesamtbetrag der Einkünfte 

in € 

bis 

15.340 

bis 

51.130 

über 

51.130 

1. bei Steuerpflichtigen, die 

keine Kinder haben und 

bei denen die Steuer 

nach der Grundtabelle 

ermittelt wird 

5 % 6 % 7 % 

2. bei Steuerpflichtigen, die 

keine Kinder haben und 

bei denen die Steuer 

nach der Splittingtabelle 

ermittelt wird 

4 % 5 % 6 % 

3. bei Steuerpflichtigen mit 

1 oder 2 Kindern 

2 % 3 % 4 % 

4. bei Steuerpflichtigen mit 

3 oder mehr Kindern 

1 % 1 % 2 % 

 

Hinweis: 

Die Belastungsgrenze führt in vielen Fällen dazu, dass 

sich unterm Strich - trotz erheblicher Kosten - nur ei-

ne geringe Steuerersparnis ergibt. Soweit möglich, 
sollten daher Ausgaben für außergewöhnliche Belas-

tungen in einem Jahr kumuliert werden. Für den Ab-

zug ist es entscheidend, in welchem Jahr die Zahlung 

geleistet wurde. So können bspw. die Kosten für eine 

neue Brille oder von Kontaktlinsen mit denen für 

Zahnersatz auf ein Jahr konzentriert werden. Auch 

andere Zuzahlungsquittungen, wie etwa Medika-

mentenzuzahlungen, sollten gesammelt werden. 

Anfang 2017 hat der BFH die Berechnung der zumut-
baren Eigenbelastung quasi reformiert. Bisher gingen 

die Verwaltung und die Rechtsprechung davon aus, 

dass bei der Berechnung der zumutbaren Eigenbelas-

tung beim Überschreiten einer Einkommensgrenze 

der höhere Prozentsatz auf den gesamten Gesamtbe-



 
 
 

  Seite 13 

 

trag der Einkünfte anzuwenden ist. Diese Auffassung 

hat der BFH nun verworfen und wendet eine stufen-
weise Berechnung der zumutbaren Belastung an, 

wonach nur der Teil des Gesamtbetrages der Ein-

künfte dem höheren Prozentsatz zu unterwerfen ist, 

welcher die Einkommensschwelle überschreitet. 

Durch das Urteil können sich in einer Vielzahl von Fäl-

len die außergewöhnlichen Belastungen im höheren 

Maße steuermindernd auswirken. 

Vor dem Bundesverfassungsgericht ist zudem ein 

Verfahren zur Höhe der zumutbaren Belastung an-

hängig. Dabei wird die Verfassungsmäßigkeit der 
zumutbaren Belastung angezweifelt. Verfahren soll-

ten daher offen gehalten werden. Steuerbescheide 

ergehen generell vorläufig.  

 

 

Unternehmer 

Im Rahmen mehrerer Einkunftsarten ge-

nutztes Arbeitszimmer 

Ein Steuerpflichtiger war in Vollzeit nichtselbststän-

dig tätig. Daneben betätigte er sich schriftstellerisch 

und erzielte Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. 
Sein häusliches Arbeitszimmer nutzte er für beide 

Tätigkeiten, wobei die zeitliche Nutzung jeweils zur 

Hälfte auf die beiden Einkunftsarten entfiel. Der 

Steuerpflichtige machte Betriebsausgaben für das 

häusliche Arbeitszimmer in Höhe des Höchstbetrags 

von 1.250 € bei seinen Einkünften aus selbstständi-

ger Arbeit geltend, die das Finanzamt aber insgesamt 

nicht zum Abzug zuließ. 

Das Finanzgericht gab der Klage teilweise statt. Es 

hatte festgestellt, dass dem Steuerpflichtigen nur für 
die Erzielung der Einkünfte aus nichtselbstständiger 

Arbeit ein anderer Arbeitsplatz in den Räumen sei-

nes Arbeitgebers zur Verfügung stand, nicht dagegen 

für die Erzielung der Einkünfte aus freiberuflicher Tä-

tigkeit. Es ließ bei den Einkünften aus selbstständiger 

Arbeit Betriebsausgaben für das häusliche Arbeits-

zimmer in Höhe von 625 € zum Abzug zu. Im Übrigen 

wies es die Klage ab. 

Dem widersprach der BFH. Der Höchstbetrag von 

1.250 € werde pro Arbeitszimmer und nicht ein-
künftebezogen gewährt. Die Aufwendungen für das 

häusliche Arbeitszimmer seien zwar zeitanteilig auf-

zuteilen und den verschiedenen Einkunftsarten des 

Steuerpflichtigen zuzuordnen. Eine Aufteilung des 

Höchstbetrages von 1.250 € und eine Zuordnung von 

verschiedenen Teilhöchstbeträgen zu den Einkunfts-

arten sei hingegen nicht vorzunehmen. 
Der Steuerpflichtige konnte daher den Betriebsaus-

gabenabzug bis zur Höhe von 1.250 € beanspruchen, 

soweit die Aufwendungen für das häusliche Arbeits-

zimmer anteilig den Einkünften aus selbstständiger 

Arbeit zuzuordnen sind.  

 

Hinweis:  

Wir hatten Ihnen im Steuerbrief Juli / August 2017 

die Prüfreihenfolge vorgestellt, die die OFD Nieder-

sachsen mit Verfügung vom 27. März 2017 vorgege-
ben hat. Mit dem jetzt veröffentlichten Urteil des BFH 

ist diese Prüfreihenfolge zu erweitern.  

• Zunächst ist für jede Einkunftsart zu ermit-

teln, ob das Arbeitszimmer steuerlich anzu-

erkennen ist.  

• Anschließend sind die Aufwendungen für das 

Arbeitszimmer nach der zeitanteiligen Nut-
zung des Arbeitszimmers auf die einzelnen 

Einkünfte aufzuteilen, so dass sich für jede 

Einkunftsart ein bestimmter Anteil von Auf-

wendungen pro Einkunftsart ergibt.  

• Soweit das häusliche Arbeitszimmer im Rah-

men einer der Einkunftsarten nicht anzuer-

kennen ist, können die hierauf entfallenden 

Aufwendungen nicht abgezogen werden. 

Soweit das Arbeitszimmer aber im Rahmen 
der anderen Einkunftsart anzuerkennen ist, 

sind die auf diese Einkunftsart entfallenden 

anteiligen Aufwendungen bis zu 1.250 € ab-

ziehbar.  

• Ein mehrfacher Abzug von 1.250 € pro Ein-

kunftsart scheidet ebenso aus wie eine Auf-

teilung des Höchstbetrags von 1.250 € auf 

die einzelne Einkunftsart. 
Quelle: BFH-Urteil vom 25. April 2017, VIII R 52/13, DStR 2017 S. 1693 

 
 

Außergewöhnliche Belas-
tungen 

Scheidungskosten nicht mehr abziehbar 

In einem kürzlich veröffentlichten Urteil hat der BFH 
entschieden, dass Scheidungskosten Aufwendungen 

für die Führung eines Rechtsstreits (Prozesskosten) 

und damit vom Abzug als außergewöhnliche Belas-

tungen ausgeschlossen sind. Ein Steuerpflichtiger er-

bringt die Aufwendungen für ein Scheidungsverfah-
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ren regelmäßig nicht zur Sicherung seiner Existenz-

grundlage und seiner lebensnotwendigen Bedürfnis-
se - so der BFH. 

Eine Steuerpflichtige machte in ihrer Einkommen-

steuererklärung 2014 Aufwendungen für ein Schei-

dungsverfahren als außergewöhnliche Belastungen 

geltend. Das Finanzamt berücksichtigte diese Auf-

wendungen nicht und setzte entsprechend die Ein-

kommensteuer fest. Nach erfolglosem Einspruchs-

verfahren erhob die Steuerpflichtige Klage, der das 

Finanzgericht stattgab.  

Dem widersprach aber der BFH im Revisionsverfah-
ren. Nach seiner Auffassung sind Scheidungskosten 

nach der Änderung des Einkommensteuergesetzes 

im Jahr 2013 nicht mehr als außergewöhnliche Be-

lastungen abziehbar. Die Änderung sei mit Wirkung 

vom 30. Juni 2013 in Kraft getreten und erstmals für 

den Veranlagungszeitraum 2013 anzuwenden gewe-

sen. Dabei könne offenbleiben, ob Aufwendungen 

für ein Scheidungsverfahren überhaupt als „außer-

gewöhnlich“ anzusehen seien oder nicht. Denn 

Scheidungskosten seien Prozesskosten und die seien 
jedenfalls seit 2013 vom Abzug als außergewöhnli-

che Belastungen ausgeschlossen. Prozesskosten sei-

en nur dann zu berücksichtigen, wenn es sich um 

Aufwendungen handele, ohne die der Steuerpflichti-

ge Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren 

und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem 

üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können.  

Diese Voraussetzungen erfüllten Scheidungskosten 

jedoch regelmäßig nicht.  
 

Hinweis:  

Bisher war in der Literatur umstritten, ob Prozesskos-

ten einer Ehescheidung nach der Gesetzesänderung 

in 2013 weiterhin als außergewöhnliche Belastungen 

geltend gemacht werden können. Das Urteil des BFH 

lässt nun keine Fragen mehr offen. 
Quelle: BFH-Urteil vom 18. Mai 2017, VI R 9/16, NWB Dok-ID: HAAAG-
53818 

 

 

 


